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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1956

Norm

ZPO §562 E

Rechtssatz

Die Vorschrift des § 562 ZPO kann begri2ich überhaupt nur für Tatsachen gelten, die sich vor Ende der

Einwendungsfrist ereignet haben; es steht daher der späteren Geltendmachung von Tatsachen nicht entgegen, wenn

diese erst nach Ende der Einwendungsfrist eingetreten sind.
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